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Gillegase: Sicherheit

In den letzten Monaten wurde sehr viel iber die Abdeckung von Gillegruben

geschrieben und diskutiert, aber zu wenig iber Gasgefahren, Sicherheit

und Gefdhrdung der Gesundheit. Dank der verschiedenen Massnahmen der BUL

sind in den letzten Jahren die Unfélle zuriickgegangen. Die BUL setzt sich

daflr ein, dass diese Erfolge nicht durch (bertriebene Umweltschutzmassnahmen

gefdhrdet werden.

Mindestens zwei Personen sichern den Einstieg.
Die vorgéngige Durchliftung ist unerlésslich. (Bilder BUL)

| Ruedi Burgherr, BUL, Schoftland

gefahrliche Gase. Das gefahr-

lichste aber ist H,S (Schwefel-
wasserstoff). Dieses Gas wirkt nach
wenigen Atemziigen tddlich. Alle
tddlichen Giillegasunfalle sind auf
dieses Gas zuriickzufiihren. Es ist
schwerer als Luft und, bedingt
durch die unterschiedlichen Stro-
mungsverhéltnisse, heimtiickisch
und unberechenbar. Es kann nur
durch ausreichende Beliiftung auf
eine gefahrlose  Konzentration
reduziert werden.

Fiir Explosionen ist das Methan-
gas CHy4 verantwortlich. Wenn zur
richtigen Mischung von Methan
und Luft ein Funke dazu kommt,

In der Gllle entstehen sehr
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entwickelt das Gemisch eine hohe
Sprengkraft.

Durch die Vergérung von Giille-
bestandteilen entsteht auch CO,
(Kohlendioxid). Dieses Gas ver-
drangt den Sauerstoff, kann aber
auch zu Vergiftungen flihren.

Das vierte Gas ist NHs (Ammo-
niak). Es beeintrachtigt das Stall-
klima und belastet die Umwelt.
Darliber wurde in letzter Zeit am
meisten geschrieben. Wenn man
nun anstrebt, den Ammoniak in der
Giille zu behalten, bleiben auch die
anderen Gase in der Giille, und die
tragischen Unfélle und Schaden an
Gebéauden werden zunehmen.

Um die vielen schweren und
todlichen Unfalle mit Giillegasen
zu vermeiden, suchte die BUL vor
Jahren nach geeigneten Losungen.
Nach Riicksprache mit verschiede-
nen landwirtschaftlichen Organisa-
tionen und der Forschung wurde
festgelegt, dass neue Giillegruben
Entliftungsoffnungen  aufweisen
miissen und bestehende, soweit
moglich, nachgeriistet werden
sollen. Seither sind die Unfalle stark

Gullegase lauern nicht nur in
Gullegruben, sondern auch

in Gullekandlen und -fassern.
Auch Gullefésser mussen

vor dem Einstieg durchliftet
werden, das Offnen des Doms
gendgt nicht!

zurlickgegangen, und von Explo-
sionen hat man kaum mehr gehort.
Aus der Sicht der Unfallverhiitung
sind offene, umzaunte Giillegruben
die beste Alternative zu den Liif-
tungséffnungen. Deshalb empfiehlt
die BUL in ihren Broschiiren, offene
Gruben ausserhalb der Gebaude zu
bauen. Aus diesen Griinden wehrte
sich die BUL bei den verantwort-
lichen Stellen gegen die Abdeckung
offener Giillegruben. Sie erhielt in
der Zwischenzeit die Zusicherung,
dass die Anforderungen an die
Durchliiftung auch bei einer allfalli-
gen Abdeckung offener Giillegru-
ben eingehalten werden missen.
Als Nebeneffekt schont beliif-
tete Giille die Kulturen und die Giil-
legruben, weil die Korrosion an
Beton und Eisen reduziert wird.

Vor dem Einstieg
durchliiften

Selbst wenn Entliftungs6ffnungen
vorhanden sind, bedeutet das
nicht, dass gefahrlos in Giillegru-




Die geschlossene oder abgedeckte Gullegrube braucht minde-
stens zwei gegentiberliegende Offnungen, die mit Rosten abge-
deckt sind. Ein Rost kann durch ein Kamin ersetzt sein (minde-
stens 40 cm Durchmesser).

ben eingestiegen werden kann. Da
H,S, CHa und CO; schwerer sind als
Luft, sind sie in Giillebehaltern
immer vorhanden, aber bei beliifte-
ten Gruben ist die Konzentration
tiefer. Deshalb missen Giillegruben
vor dem Einstieg immer aktiv
durchliiftet werden. Die Liiftung
muss kontinuierlich laufen oder
regelmassig in kurzen Abstanden

wiederholt werden. Wo die Durch-
[Gftung nicht gewahrleistet werden
kann, sind umluftunabhéangige
Atemschutzgerate zu verwenden.

Diese Forderung gilt auch fiir
den Einstieg in Giillefasser. Immer
wieder kommt es vor, dass Land-
wirte in ungeliiftete Giillefasser
einsteigen und so Gasvergiftungen
erleiden.

Nur gesichert einsteigen

Man darf in die ausreichend durch-
liftete Giillegrube nur einsteigen,
wenn mindestens zwei Personen
sichern und den Einstieg Uiberwa-
chen. Die einsteigende Person wird
am besten mit einem Auffanggurt
(«Gstéltli») ausgerlstet, an dem
das Seil befestigt wird.

Anforderungen an die Beliiftung und Sicherheit von Giillegruben
aus der BUL-Broschiire Nr. 9 «Sichere landwirtschaftliche Gebaude»

Gtillegruben sollen grund-

1 m? Gesamt6ffnungs-

e die Entliiftungsrohre sind

gen mehrteilige Ab-

Was tun bei einem
Unfall?

Bei jedem Giillegasunfall gilt: zu-
erst alarmieren — dann retten. Die
Rettungsaktion kann man erst be-
ginnen, wenn zusatzliche Helfer auf
dem Platz sind und der Unfallstelle
genligend Frischluft zugefiihrt wor-
den ist. Auch beim Helfen gilt: nur
gesichert einsteigen. Verungliickt
jemand durch Schadgaseinwir-
kung, sorgen gedffnete Tiiren und
Fenster fir die Frischluftzufuhr. m

rung bedient werden

satzlich ausserhalb von
Gebauden gebaut werden
gassichere Trennung

von Giillegrube und Stall:
syphonierte Ablaufe; bei
Entmistungssystemen
ohne Gasverschluss aktive
Durchliiftungsmaglichkeit
fester Ansaugstutzen oder
kleine Entnahmedffnung
fiir den Saugschlauch

bei geschlossenen oder
abgedeckten Giillegruben
mindestens 2 diagonal
angeordnete Entliiftungs-
6ffnungen: pro 50 m?
Grubendecke mindestens

flache
Entliiftungs6ffnungen
sollen mindestens 200 cm
von Tiren, Fenstern und
Stallventilatoren entfernt
sein

um eine Diagonalliiftung
zu gewahrleisten, kann
ein Teil der Roste durch
Kamine mit mindestens
40 cm Durchmesser
ersetzt werden.

konnen Gase nicht schad-
los tiber Entltiftungsoff-
nungen abgefiihrt werden,
ist ein Entliiftungskamin
mit Ventilator erforderlich

mindestens 200 cm lber
den Boden zu fiihren
Montage6ffnungen fiir
Riihrwerke mindestens
80120 cm; Einstiegs-
und Entliftungsoffnungen
8080, 80120 oder
&80 cm

- Abdeckungen aus ver-

zinktem Stahl, Chromstahl
oder Guss; fiir befahr-
bare Abdeckungen min-
destens 4000 kg Rad-
last; bei Rosten max. 4 cm
Stababstand oder maxi-
mal 55 cm Maschen-
weite; fiir grosse Offnun-

deckungen
e die Abdeckungen sollen
so konstruiert sein, dass
Kinder sie nicht entfernen
konnen.
mindestens 30% der
Rostflache miissen Luft-
durchlass gewahren
offene Giillegruben:
Mauerkrone mindestens
30 cm iiber dem Terrain,
dariiber Umwehrung, z. B.
engmaschiger Gitterzaun,
Oberkante mindestens
180 cm iiber dem Terrain
das Rithrwerk muss von
ausserhalb der Umweh-

kénnen, einhangbare
Leiter fiir das Bedienungs-
podest

e keine offene Ziindquelle
im Gasbereich

Mehr Informationen zum

Thema finden Sie in den

BUL-Broschiiren Nr. 7 «Gas-
gefahren in der Landwirt-
schaft» oder Nr. 9 «Sichere
landwirtschaftliche Ge-
baude», unter www.bul.ch
oder fragen Sie die BUL,
Postfach, 5040 Schéftland,
Tel. 062 739 50 40 oder
E-Mail: bul@bul.ch.

April 2004 | Schweizer Landtechnik | 27



	Güllegase : Sicherheit geht vor

